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§25
Die Wähler sind berechtigt, Kandidaten abzulehnen. Im 

Falle der Ablehnung ist nach § 23 zu verfahren.

VIII

Wahlbezirke

§26
(1) Die Stimmabgabe erfolgt in den Wahlbezirken. Jede 

Stadt, jeder Stadtbezirk und jede Gemeinde bilden minde
stens einen Wahlbezirk.

(2) Soweit erforderlich, haben die Wahlleiter der Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden ihr Wahlgebiet in Wahlbe
zirke von angemessener Größe einzuteilen. Ein Wahlbe
zirk soll nicht mehr als 2500 Einwohner umfassen.

(3) Für Kur- und Erholungsheime, Kranken- und Pflege
anstalten mit einer größeren Anzahl von Wahlberechtigten 
können selbständige Wahlbezirke gebildet werden.

(4) Der Wahlleiter der Republik kann die Einrichtung 
von Sonderwahllokalen anordnen.

IX

Wählerlisten 

§ 27
(1) Die Wahlleiter der Städte, Stadtbezirke und Gemein

den haben Listen der in ihrem Wahlgebiet wohnenden 
Wahlberechtigten nach Wahlbezirken aufzustellen. Die 
Wählerlisten sind vom 18. September bis 11. Oktober 1954 
(auch sonntags) öffentlich auszulegen.
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